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Testungen und weitere Informationen

Liebe Eltern,

der Schulbetrieb ab dem 12.04.2021 folgt weiter dem Konzept des eingeschränkten Regelbetriebs. 
Das bedeutet für die Schüler der Grundschule:

 Unterricht in festen Klassen und Räumen
 versetzte Anfangs- und Pausenzeiten
 versetzte Essenszeiten und Einnahme des Essens in getrennten Räumen
 Unterricht in den Kernfächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und in Klassenstufe 4 

Englisch

Für unsere Schüler gelten dem entsprechend die Anfangszeiten und Stundenpläne von vor den 
Osterferien fort.
Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Konzept des eingeschränkten Regelbetriebs bis zum 
Schuljahresende fortgesetzt werden kann.

Aus diesem Grund wurden in der neuen Corona-Schutzverordnung vom 29.03.2021 die 
Voraussetzungen für den Schulbetrieb und die Hygienemaßnahmen noch einmal angepasst.

Nach wie vor gilt, dass Sie Ihr Kind nur gesund und ohne Symptome in die Schule schicken dürfen 
und es darf keinen Kontakt zu einer positiv getesteten Person gehabt haben. Das Tragen einer 
medizinischen oder FFP2 Maske vor und auf dem Schulgelände (außer im Unterricht und zur 
Hofpause) bleibt erhalten.

Neu hinzugekommen ist, dass die Testpflicht an Schulen auf zweimal wöchentlich und auch auf den 
Grundschulbereich ausgedehnt wurde.

Aus diesem Grund starten auch wir in der ersten Schulwoche nach den Osterferien mit den 
Selbsttests bei unseren Schülern. Voraussetzung dafür ist, dass Sie als Sorgeberechtigte Ihr 
Einverständnis dazu schriftlich erklären.
Bitte nutzen Sie dazu die beigefügte Einverständniserklärung, die Sie Ihrem Kind bitte am Dienstag 
ausgefüllt und unterschrieben mitgeben.
Ohne unterschriebene Erklärung darf Ihr Kind den Selbsttest nicht durchführen und Sie müssen es 
aus der Schule abholen, da es nicht am Präsenzunterricht teilnehmen darf.

In der ersten Woche nach den Osterferien werden wir die Tests am Dienstag und Donnerstag in der 
1.Stunde im Klassenverband mit dem Lehrer durchführen.
Den Montag nutzen die Lehrerinnen und Lehrer um die Schüler auf die Testung vorzubereiten.
In den folgenden Wochen wird jeweils Montag und Donnerstag getestet.
Bei einem positiven Testergebnis werden Sie umgehend informiert und müssen Ihr Kind sofort 
abholen.

Sofern der Test nicht in der Schule durchgeführt werden soll, gilt als erforderliche Bestätigung ein 
Nachweis einer für die Abnahme des Tests zuständigen Stelle (alle beauftragten Leistungserbringer 
im Sinne von §6 Abs.1 der Coronavirus-Testverordnung) oder eine qualifizierte Selbstauskunft 
(Muster siehe Homepage).
Beides muss aktuell jeweils an den Testtagen in der Schule vorgelegt werden.

Bei den genannten verpflichtenden Testungen im organisatorischen Verantwortungsbereich der 
Schule besteht für alle Schülerinnen und Schüler gesetzlicher Unfallversicherungsschutz.



Auf Antrag können negative Selbsttestergebnisse durch die Schule bescheinigt werden, wenn Sie für 
außerhalb der Schule von Bedeutung sind.

Schüler, die nicht an der Testung teilnehmen dürfen und keine ärztliche Bescheinigung bzw. eine 
qualifizierte Selbstauskunft über ein negatives Testergebnis vorlegen können, sind vom 
Präsenzunterricht ausgeschlossen und dürfen das Schulgelände nicht betreten.
Sie erhalten Aufgaben über die Klassen- und Fachlehrer für die häusliche Lernzeit mit Fristen zur 
Abgabe.

Die Schulbesuchspflicht bleibt weiterhin ausgesetzt, sodass Sie entscheiden können, ob Ihr Kind am 
Präsenzunterricht teilnimmt. Bitte informieren Sie für diesen Fall die Schulleitung schriftlich.

Liebe Eltern,
ich bitte Sie um Verständnis für die Umstände in dieser für uns alle sehr anstrengenden Zeit und hoffe
mit meinem Schreiben viele Ihrer Fragen beantwortet zu haben.
Weitere Informationen zu den Testungen an den Schulen können Sie auch dem SMK-Blog 
entnehmen (https://www.bildung.sachsen.de/blog/).

Ich wünsche uns allen zukünftig Stück für Stück wieder einkehrende „alltägliche Normalität“.
Passen Sie gut auf sich sowie Ihre Lieben auf und bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

Koller
Schulleitung
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